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628 Departement des Innern .

und die Beitragsleiſtungen der Anſtellungsgemeinden dienen zur Be⸗

ſtreitung des Aufwands und Anſammlung eines Reſervefonds .

Die Verwaltung der Kaſſe erfolgt durch den Verwaltungsrath
der Beamtenwittwenkaſſe , der ſich auch zur Erledigung der Geſchäfte

der Fürſorgekaſſe ſeines Perſonals bedient . Das Kaſſenweſen wird

durch die Beamtenwittwenkaſſe beſorgt

Als weitere Kaſſenorgane kommen noch der erweiterte Verwaltungs⸗

rath und der Ausſchuß in Frage .

Verwaltungsrath :

Der Verwaltungsrath der Beamten - Wittwenkaſſe . S . u.

Erweiterter Verwaltungsrath :

Die Mitglieder des Verwaltungsraths , 11 von den Kreis⸗

verſammlungen gewählte Vertreter der betheiligten

Gemeinden und Sparkaſſen , 2 von dieſen Vertretern

gewählte Ausſchußmitglieder .

Ausſchuß :

Die eben genannten 2 Ausſchußmitglieder unter dem Vor⸗

ſitz des Vorſtandes des Verwaltungsraths .

Fürſorgekaſſe :

Die Beamten der Beamten⸗Wittwenkaſſe . S . u.

15. Prüfungskommiſſion für Einjäfirig⸗Freiwillige

in Karlsruſie .

Die Prüfungskommiſſion für Einjährig⸗Freiwillige iſt wie folgt

zuſammengeſetzt :

Vorſitzender :

Geh. Oberregierungsrath und Landeskommiſſär Otto

Braun . S . o.

a. Militäriſche Mitglieder .

Oberſtleutnant v. Brauchitſch . S . u.

Hauptmann Herrmann . S . u.



Landes⸗Verſicherungsamt .

b. Civilmitglied .

Geh . Regierungsrath Julius Lacher . S . o.

Stellvertreter .

Oberamtmann Hermann Jacob . S . o .

c. Außerordentliche Mitglieder .

Geh. Hofrath Dr . Ernſt v. Sallwürk . S . o.

Direktor Peter Treutlein . S . o.

Profeſſor Friedrich Keim . S . o .

Sekretariat

Reviſor Eduard Lohr . S . o.

16. Lantles⸗Verſicherungsamt.

Das LandesVerſicherungsamt übt nach Maßgabe der Unfall⸗

verſicherungs - Geſetze vom 30. Juni 1900 , ſoweit nicht die Zuſtändigkeit

des Reichs⸗Verſicherungsamtes Platz greift , die Aufſicht über die ſich

auf das Gebiet des Großherzogthums beſchränkenden Berufsgenoſſen⸗
ſchaften und zur ſelbſtändigen Durchführung der Unfallverſicherung
mittelſt Ausführungsbehörden berufenen Staats⸗ und Kommunalbetriebe

und entſcheidet innerhalb dieſes Bereiches die gegen ſchiedsgerichtliche

Erkenntniſſe ergriffenen Rekurſe . Zur Zeit unterſtehen in dieſer

Hinſicht dem Landes⸗Verſicherungsamte die badiſche landwirthſchaftliche
Berufsgenoſſenſchaft , die ſtaatlichen Eiſenbahn - , Dampfſchifffahrts⸗ ,

Baggerei - und Fährbetriebe , die Bauarbeiten des Staats und der

Kreiſe . Ferner führt es , ſoweit nicht dem Reichs Verſicherungsamt

Zuſtändigkeiten vorbehalten ſind , gemäß dem Invalidenverſicherungs⸗

geſetze vom 13. Juli 1899 die Aufſicht über die für das Gebiet des

Großherzogthums errichtete Landes - Verſicherungsanſtalt Baden .

Die nichtſtändigen Mitglieder des Landes⸗Verſicherungsamtes

werden theils von der Berufsgenoſſenſchaft und den Ausführungs⸗

behörden , theils von Vertretern der verſicherten Arbeiter aus ihrer

Mitte gewählt .

Vorſitzender :

Karl Heil , Geh . Rath II . Kl . und Miniſterialdirektor . S . o.

Ständige Mitglieder :

Paul Tröger , Miniſterialrath . S . u

Moritz Seubert , Miniſterialrath . S . o.
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